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-lusscliließende P r i v i l eg i en .
. " " ^a»c>e!) .. Ministerium t>.u nachstehende P l i '

^ A", l9. Juni !86».
^ . . f , - " 2"lcs Mathjell D u l ' ^ t . ^abl i tant.n »n

di'ick ^ ' ^ " ^'"sct'"'lle» s,i,,,s '0,^'llmachllgteli F'l>
^^p i ' lodi^, ,„ W ien . Wieden N l . ^ , 8 . a»f die

!'"^>nq em,r ,,^'»tl)>'!l,,lich.'!> Konstrulliou der P l a .
l°"d-, fm di, Da«,.- eine5 Iah>^ ' .
, > Dem )lde. S i n , LizarS <^ Eoilnv liber E,»-
^ ' l « , >hle» Bevollmächtigten Dr . Joseph 5t!,ut)l'e!,
°^ ' ^«.'s. und Oelichlö , ?ldl'ota,e», in W,e» , anf
>w, ̂ ' ^ " b " " ^ eines Gas . Kompensac,»,,) . System)

u"!t Gchöpflöff.l. f.',,- lie Dauel- von drei Iahi'en,
a u f ? ^ s " ' b u l ! g ist i» Sachse., seit 2. M ä , z ,8 t t l

die Dauri- von fl'mf Iah ien piwilegirt.)
. ^ . Dei» Well,,,! ).>/asalsch. .« ami,, icger . Gesellen

> ' ' ^ , a»f tie ^e.besseluna eine. Wanzen . Vel t i l -
" ^ ' Tixt t l»- , für dic Daue.- eines Iah.es.

^ "l- Dem Fcrd.nand Lsuls Felir Cai l let , I ' ^ e -
t i n / ' " P">'4, '''be-- Eil'schleit,., so'n.S Beooll.li.ich
»"" Koi,,t,,,,s K^spe^ i>, W i e » . Ma ' iah . l f N r . »lj,

füv A^s ^'!<"du"z em,i- Vel ichi^bun^ . V>xrichc»n^
"chsn. ll»d Rader a,, Eisenbahnwaa.cn und i ! ^ ° -

/ ' " " (')

W Knudmachnng.
^s? ^ ^ -Kriegöministerium hat die Sichcr-
^ wlig der Verfrachtung von milita'r-ararischen

lern fur den ganzen Umfang der Monarchie
^ v>e nach den vorkommenden auslalldischen
biö l ^ " " f"r die Zeit vom ».November l ü i l l

-̂nde Oktober l^l^i mittelst einer Offert-
"l)andlung angeordnet.

seö?'^ Routen, auf welchen im Bereiche die-
^ ^lchi>g,^^^.^.^^H^^^^^^^ innerhalb der
^uz»!>l eines odcr mehrerer Kronlandcr die
Ui,t!^)llmg der Milltärqüter von Seite dcr
s^.^'chm^ wahrscheinlich stattfinden wird,
H.^' di? ^lrecken und O l l e , ftir welche die
Bs. . " 3 von Loko-, dann Kalcschfuhren oder
led i ' ^^ ' " ^^ ^k etwaige Mi l i l ^ . ^Eoro^e oder
d^,^'." ^ugcn nöthig scin dmftc, nüd flir welche
dcm^ ^ ^ ' ^ ^ angenommen werden, sind al>5

^U'N folgende» Velzcichinjse zn entnehmen.
ci„, , ^ " n n n , innerhalb welchem die Offerte

zlU'liligll, sind, wird der 2», S e p t e m b e r
f ü r ' d ' ^ »2 Uhr Mit tag? , ohne Unterschied
d e s ' ! Ueberreich.ing derselben b.i dein Lan-
' ' ^nura lkonnnando, oder bei dem hohen

"'egsm.nistcrium ftstqes^hl.
den ̂ , ^ ^^^'" auogeferliqtc u„d gesiegelte, mit

" Radium belegte Offert ist mittelst Einbe-
'^.^"^'lchlciben entweder aii das Bandes - Gene.
H,. "?'"""do, oder direkte aft da5 hohe Kriege-

u'"iel!nm innerhalb deö odangesehten Ter-
'"es vorzulegen.

^l i6?^ ^'kanntgabe über die Annahme oder
3)l" """"bme des Offerteö wird längstens bis

'^November d. I . erfolqe.'.
»vtrd ^ ' ^ " ""svM'.üenden R.chtt'strcitigkcilcn
Naa" ^ " ^ " " La"dcömilitälgerichte üllSge-
ter»v>!'ft " ^ ^ ^"' ^lfcrent allt'drlicklich l>n-

bei n l ^edil lgllngell
litär ) ^ . ^ ^ ? ^ " Verftachtunqen von Mi-
zen der ^ " ^ ' ^ " t c r n imicrhall) dcr Grän-

nack ^"lchlschcl, Monarchie, - dünn
"a« Mamz ^ ulm und Rastadt.
, ^"Ussemein«. Vedinnunssc«.

^'f"chtu>?g ^7^/'^lf<"verhandlu ist die
"llcr A l t , . 1 . - " M.lltar-Aeralial-Gntern, —
vi»W^' l ^ l j , .,! " ^ " " Zeitranme vom l . No

^ ^ ' ^ t 2 : n / ^
«)von UN? Alande:

^tockera, ,n " ^onturö - Kommissionen in
" ^ ' ^ . J a r / , ' ^ ' ^ ' " " " ' ^ l tof.n, Graz, Ve
l"32ien; a", Karlsburg und dem Depot

ll,ocil'<!i!, behufs deS Du:ch!<n«se») lleilier ' ^ah i . ' ^ im».
»lll!»^'«>, fill- die Da.ier e>«es Jahres.

H, Dem J a » L^'lli^ Aübn! , Beami ,» , u»l>
Philipp ^^ldioaiid G lü l l o l , Hal'lil^.lle» .» Paris,
ül'el' «tioschltil,» ihiei ^euoüm.ichliqlell Füc0l>ch Rö°
digei' in W i e » , W'l'de» ^. ' i^ . 3 l ^ , auf die Elsilidmig
eines »'lle.l tsa^b^re" ?lp?^!^c^ ^>r »Ucrritul,^ sch.:l!
mender Gel la . i f , , f.i.- d<e DcNie.' eiue^ Iahreö.

6. Del» Iohal lü Va l ' lü l Joseph Ql» , iu , l , 3)«'̂ -
lnis'^llillistel, zu Nei.illy bei P a i i ö , ilber ^il.schreilel,
seioe^ ^eooll.l^ichtiqteil ^ i iedrich Nötiger in Wie.i, W>e^
de» N l . 348 , ans eine ^'eibesseruiig >>« der Zücken
Naff,»e.ie. f'm' die Dau, l ,,nes Ia l ) ! ,5 .

7. De,,l August Fli.'dwalt» in W i e u , Alseioorstadl
Nr. l l»7, .i»f d.e E'fliidui.a ei»,« Haar . Keiiseso.'
lungs» ^a ls^m^, li l die Daue. eioeö Jahres.

8 Deo, 6b»lild ?l. P^get i» Wie», «3l^dt Nr .
1 8 7 , auf eine Vl> b.fi/nlu^ dĉ  cletliisch.-n Tele^ia»
,,'he» u»d der d^.liil relbliodeucu Appaiale, ful die
Daues o>.'» j l v i I^hieu,

9. Dem i)lalha., Nanschbu^^, HaM'lschullehstr
i» Gl-osiivaikei» , auf e,»e E siodung in des Hi^ellguilg
allts ?llt.l> p.'» Fllsibetlridlliiqe» f». Manuel u»d Da»
m,u v '̂» alle» Galiu.ia.,,» lV.d^! und and..» S le f fe»,
fl,5 die Danei' s>»,^ Iahies.

li) von und zu den Fuhrwesens - Material - De-
pots zu Klosternenburg, Marein, Prag, Mol?
dauthein, Olschan, Treviso, Pest, Thorda
und Drohobicze;

<-) von und zn den Zeugs-Arlillerie-Kommanden
in Nien ,u bst Filialien Steinfeld, iiinz, Salz.
burg, in Giaz, zu Innsbruck nebst dessen Fi-
lien, Kusstein, Franzenofeste, Bohen, Trient
— in Kallstadt nebst dessen Filialien (5zettin,
Ess .̂̂ g/ Brood, Gradiska, in Prag nebst Fi-
lialien zn Therlsi.nstadt, Königgrätz, Josef-
stadt und Bergstal)tl, in Olmüh nebst dessen
Fllialien zu Brunn und Troppau, in Lew'
berg nebst dessen Filialien zu Przemyöl, Kra-
kau, ln Of.» nebst dessen Fllialien zu Ko>
moln, Presiburg, Neusohl, Kaschau, Nagy-
Banya, Debr.cziil, in Karl5bl«rg nebst Fl»
l:ale zu Hermannstadt, ,„ T.'meövar nebst
dessen Filialien zn P^lcrwardein »lud Arad,
in Btcin nebst dessen Filialien in T t . Veit
»nd ^aibach — >n Tlirst nebst Filiale zu
Pola, in Zara nebst dessen Filiale zu Ra-
qnsa, T.-^lato, Lessina, Liss.,, (ialtaro, Se-
benico, Lastelnuovo, Budua und Stefano,

! — in Venedig, — in Aerona nebst Fi l ia l^
zu P^'chicra Palmainiova, Udine, in Man. '
tua nebst Filiale zu Legnago;

<̂) von und zu dem Fenergewehr^cugSlArlille.
rie-Komma>,do in Wien nebst Filiale zu Prag;

p)von und z» dem Geschütz ^Zcngö'Artillerie^
und Raketen - Zeugs - Artillerie - Kommando in >
Wi,n nnd bei Wil'u-r - Neustadt;

s) zu den Beschäl« und 3ümonlirungs .-KoM'
mand<n:
zn - lad l bei Lambach , ^

» '̂̂  ^ .̂. s
„ Nimburg an der (3lbe ^ ^
„ Brunn F ^
„ Drohobicze ^ ^
. Sluh!.v.'si"burg ^ "
^ GrosiwardclN «

..>>',! d.»l Gestüten in Mezöhegyes, Babolna,
" Kiöber, Radauh, P'b^', Ossiach;

l.^'.n und zu den Piomner-Zeug«,Depots zu
^Kwste'nruburg, Verona uud Pesth;

' ^ ,on dem Ha"Ptm^ikament.N'Dcpot in Wien,
^ in den'Medikamenten - Depots zu Prag,
^ ssl, Vemberg. Verona in die kleineren Me
^ k a m " t t N ' ^ p " s , Festungs- und Garni
sons'Apotheken;

l,/von den A mcc'Anstaltcn zu den T ruppe ;

d.ßglclch''" ^
, ) zu den BildM'gö-Anetten.

! l) . D , l „ Alois ?l.!,l- Nitlel I>ct! Nel5l'.,ch, f. l-
Hofsaih n»d Di.elc5< d,r k. k. Hof - und s>l'<,l,l«d/uel„
>e> iu Wie», auf tie «Hifiütun^, min,1st ,n>,s H»!pl>
d!l>ctl)!e,se, welch, wesentiche ^!q.i»,zll»g,» „ h a l l / ' l ^ !
co , l>ll)o< u»l> typo.il^ol'i'che Abdlücke l'o» ,<>d,n, Hc>.
>n>uc i«, ,i»,s Äüzahl z» n^ch«»», »vie e? t>i5l)^' »nr
liü'l 6 bi:' '^l) und noch „ l ,hr Pl-eff,»,, „löblich N'^^.
was b,!o»d,ls fill- die Er^u^ni !^ ro» Bau!»olen ,n,d
d.ilei Wellhral'.eieli pon Wichri^feil sei, wslche Pl,ss,
äußerem ^»m Satini ien ro» b^drucklem o>,r ul^e^
dllicklem Papier auf ei»,. N'ie auf d,id.n ^ , i l , u des«
!e!l>cl> l'ilweudl'ai lei, oh>», kie Papie bogen zwisch,,,
Mecallblelche cinl^en zu müssen, fin die T^>»,r ro«
drei Iah len .

l l . dcnl Sidney )l.'era»de7 Beei l zu Broeslyn
in 9lo.dallie.isa. übe,- Hinschs,l'le!< j,in,s ^,«ollmach.
li^le» E. l5. S t i l , 5 , nosdanieosanischen H.'.isu!) in
Wien , aus ,>i»e Ve. deise^l!»^ an den Schieiie» s»s
^tiafte» »üb Eisenlahnen, so N'ie in der ?lir n»>d
Weis, ihlei Befei^l lna. und Zusamllxniü^nn^ , fiil- »
die Dauer eines Iah ies.

> Die Plil'!>e^iuu,< Besch'iibuulieli l'efiodeü sich
^ «m t. t Plioile^ien »Alchir, in Aufb«w^h.ul»g, ll»d

jene zu Nr . 2 und l l , de.en Oeheinihaltnng l.,chl
l angesucht wmde, 70l!„en d^.c eolges.hcn >rc>den

N i n S A u s l a n d :
von den ?lrmee-AnstaltlN zu Prag nach Mainz,

Ulm und Rastadt.

2. Auf Früchten - und Natural^» anspol te
überhaupt erstreckt sich die gegenwärtige Ver-
frachtungs-Bicherstellung nur dann, wenn Ver-
sendungen aus einem Verpflegsbezilke in den
andern, oder aus einem Kronlande in das an-
dere stattfinden. Nat'llal-Transporte aus den
Magazinen zur Mühle und zuruF, aus einem
Dep^sitorium in das andere, aus der Maga»
zmsstalion in die entfernter gelegenen Slabs'
und Dislokationsorte gehören in den Manipu-
lations» Betneb der VerpsiegS-Magazine, und
sind von diesen, wie bisher zu besoigcn.

: l . Die Uebl-rsührung der Baumaterialien
zum BcillplaHc und Bedarftorle ist mit der
Sicherslellllng d»r Baumalcrialien jVlbst glllch^
zlicig zu kontrahiren, und liegt dahcr ausierhal^
der allgemeinen Verfrachtung.

4. Die Güter - Äcisendu:>q,n miltclst dc:
Eisenbahn oder Dampfschifffahrt - besorgt die
Mililäl-Verwaltung ftlbst, daher deren 3icher.
stelliing in der ^ollit'glNden Offert - Hierhalid-
lung nicht inbegrissen ist.

Fernets ist die Verfrachtung der Wonlur^'
guter von i^r 5^a>oc'lauer Monturbrommission
in sämmtliche Htabsstationen Gali;i.'ns ^ - so
wie die Netourfracht durch noch bestehende Kon-
trakte biü (5nde Mai lft«2 slchelasftelll, daher
für diese Güter - Verfrachtung die gegenwäl Uge
Verhandlung ,-nr sür die Zeit vom l. Juni
l^ t l2 , weiterhin wirksam sein kann.

' 5. Dle im ?lbsatze l bezeichnete Verfrach»
tung »lmfaftt sohin — unter obigen Aubnahmen - -
alle Sendungen von und zu den Armee, ̂ nstal-
ten, bezüglich der Zu- und Abfahrten von un)

izu den Eisenbahnstationen oder Abfahrts- und
Landungsplätzen der Dampfschiffe, ferne, ü alle
Güt^Trndungen pcr Achse zu Land mittelst
Zugvieh, dann zu Wajser mittelst Segel, oder
Ruderschiffen.

tt. Diese Verfrachtung wird im Offettwege
an den Mindestfordcrnden überlass.n, nnd es
steht jedem österr Staatsbürger, welcher sich
über sein, Eignung und Befähigung zur Be«
sorgung des Verfrachtungbg.'schäftes gehörig
auszuweisen und dem Militär Aerar die nöthige
Sicherheit zu bieten im Stande ist, — frei,
sich an dieser Verhandlung durch Uebeireichung
elnes mit den nachbezcichneten Erfoidernissen
versehenen Offerts zu belheiligen.

! ?. Die Offerte haben Anbote üt'cr sämnil<
liche derlei volkomwende Verstachtungen inn.r-
halb der Grcnze., eineö oder " ^ ' " " ^ " " '
länder mit Benützung der vorhandenen Was,^
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straßen und Landwege zu enthalten, und je
nachdem der Transport zu Waffer mittelst
Segel - oder Ruderschiffen, oder zu Land« per
Achse mittelst Zugvieh bewirkt werden wird, den
Preis eines Zollzcntnerö und zwar bei Ersterm
für dic ganze Wegesstrecke, bei letzterem per
Meile, und rucksichtlich der Zu- und Abfuhr der
Mi l i t ä r -Gü te r von den ararischen Anstalten zu
den Eisenbahnstationen und Dampfschifffalnts«
Landuugs - und Abfahrtsplähen den Preis eines
Zoll Zentners für die ganze Wegesstrecke in öst.
Wahrung zahlbar in Banknoten oder sonst ge-
setzlich anerkamltem Papiergelde zu enthalten.

Bei gleichgestellten Preisen wlrd unbedingt
jenen Offerten der Vorzug gegeben, welche für
die größten Bänder - Komplexe lauten,

ei. Da die zu verfrachtenden Gnter entweder
gefährliche, voluminöse oder nicht gefährliche
Guter sind, so werden die Preisanbote auch
eines Theils fur gefährliche oder voluminöse,
andern Theils für nicht gefährliche Sendungen
zu stellen sein.

!>. Bei Sendung gefahrlicher Güter, denen
eine Mi l i tä r - Eskorte beigegebeu w i r d , müssen
für diese Eskorte auch die nöthigen Beiwagen
beigestellt werden, daher auch für Letztere die
Preis .-Aubole zu stellen sind.

lO. Dor t , wo es nothwendig ist, und Loko-
fuhren angefordert werden, sind auch solche
vom Kontrahcltten beizustellen , und muß dcr Preis
n) einer Loko fuhr fur Personen und Kal'sch

fuhren oder
l») für Ware»' und Material« Transporte, letztere

mit dem Ladungsgewichte eines >l oder 4-
spanmgen Wagens für den ganzen oder halben
Tag angegeben werden.

l l . I s t der Offerent verpflichtet, seinem
Offerte das von der betreffenden Handels-und
G»>werbekammer, oder dort, wo eine solche nicht
besteht, das von der hlezu berufenen Behörde
ausgestellte Zeugniß über seine Eignung zur
Ausübung des L5crfrachtungs-Geschäftes, dann
ein von der politischen Ortsobrigkeit bestätigtes
Zeugnis; über die Sol idi tät und das zureichende
vermögen zur Sicherheitsleistung für das Aerar
beizulegen.

12. Außerden ist jedes Offert, je nackdem
daßselbe für den Umfang eines cder mehrerer
Kronlander gestellt w i r d , mit einem Vadium
zu belegen, welches vorläufig auf folgende Pau.
scl,al-Summe festgesetzt w i rd , und zwar:
für Nieder'und Ober-Oesterreich . 800 si,

» Balzburg ' . . 400 si.
,. Steiermark . . . . . . . 400 fl
» T i ro l 400 si
,. Böhmen lM»O si.
>, Mahren 500 st,
., Schlesien 400 si
„ Venetien lOOO ft
>. Kärnten, Krain und Küstenland . lOOO si.
,. Ungarn lOOO si.
>» Siebenbürgen .',00 si.

, .« Nalizien und Bukowina . . . lOOO si.
» Banat und serbische Woiwodschaft 5,00 ft.
»» K'roalicu und Slavonien . . . 500 si.
„ Dalmatien 500 si

östcrreichlscher Wahrung.
13. Das erlegte Vadium wirdjencnOfferen^

teu, deren Anbote nicht genehmigt werden, so
gleich zurückgestellt; bei bewilligten Anboten je-
doch hat der Offerent, als Ersteher, das Va-
dium binnen acht Tagen nach crsolgtcr Ver-
ständigung bls auf den doppelten Betrag zu
erhöhen, und dieser Betraq hat sohin als Kaution
zur Sicherstellung des Mi l i tä r - Aerars für die
genaue Erfüllung der Vertrags-Verbindlichkei-
ten des Erstchers zu dienen.

! 4 . Sowohl das Vadium als die Kaution
künn entweder in barem Gelde oder in Slaats-
schuldverschreibungcn erlegt werden, welch letztere
nach dem Börsenkurse des Erlagstageü, inso-
fcrne sie jedoch mit einer Verlosung verbunden
sind, keinesfalls über den Nennwerth ange«
nommen werden. PfandbestcUungs-und Bürg-
schafts-Urkunden können nur dann als Va -
dium oder Kaution angenommen werden, wenn
dieselben durch Einverleibung auf ein unbeweg-

liches Gut gesetzlich sichergestellt und mit der
Bestätigung dcr betreffenden Finanz - Prokuratur
bezüglich ihrer Annehmbarkeit versehen sind.

Wechsel werden weder als Vadium uoch als
Kaution angenommen.

l 5 I n dem Offerte, welches mit dem ge-
setzlichen Stempel versehen, und von dem Offeren-
ten unter Angabe seines Charakters und Wohn-
ortes eigenhändig gefertigt sein muß, hat sich
derselbe ausdrücklich den von ihm eingesehenen,
in dem Amtsbl. der Laibacher Zeitunq, Nr. 204,
ddo. <l. September d. I , abgedruckten Be-
dingungen für die Uebernahme dcr Verfrach-
tung militärischer Güter vollinhaltlich zu unter-
werfen.

! l i Das Offert ist für den Offel.nten,
welcher sich des Rücktrittbefugnissea und der im
H d»l!2 des a. b. Gesetzbuches normirten Fristen
zur Annahme seines Versprechens ausdrücklich
begibc, vom Momeulc der Uebcrrcichung, für
das k. k. Mi l i tär -? lerar aber erst dann rcchts-
r>crbindlich, wenn der Ersteher von der erfolg-
ten Geilehmigun^ seines Offertes, Seitens des
k. k. Krlegsministeriums, verständigt worden ist

l7 . Dcr Offerent bleibt übiigens aî  sein
Offert auch dann gebunden, wenn uon den
darin kumulatil) enthaltenen Anboten für den
Transport mittelst Achse oder zu Wasser, für»
Neistellung von Loko- und Kaleschfuhren :c., nur
ein oder der andere angenommen würde.

l ^ . Die diesen Bestimmung/n gemäß aus-
gefertigten Offerte sind versiegelt, bl5 längstens
zu dem in
mine, entweder unmittelbar beim k. k. Kriegs-
Ministerium oder bei dem betreffenden Laudes-
General - Kommando. welches die daselbst ein^
langenden Offerle uncröffnet dem k. r. Kr iegs
mlnisteriuin cmseudet, zu überreichen. Offerte,
welche nicht mit allen in diesen Bedingungen
vorgeschriebenen Erfordernissen versehen sind,
oder welche erst nach Ablauf des festgesetzten
Termins, sei es beim Kricgöministerium oder bei
einen» Landes - General - Kommando überreicht
werden, bleiben unberücksichtigt.

Spezielle Bedingungen.

I!». Die Verfrachtung hat, auf den klirre-
sten, und dic Sicherheit u»d Konservation des
zur Versendung gelangenden lautes nicht ge-
fährdenden Routen direkte vom Erganzungs-
oder Anschaffungs- zum Verbrauchs- oder Be-
darfs-Orte zu geschehen, und muß das Fracht-
gut dort, wo cS geschehen kann, zu Gunsten des
k k. Mi l i tär^ Aerars assekurirt werden.

20. Dem Unternehmer bleibt es ülnigens
hiebel freigestellt, insoweit eine andere entferntere
Route selbst zu wählen, jedoch wird ihm von
Seite deS Aerars nur jener Preis vergütet,
welcher nach dem Vertrage bei der Verfrachtmlg
als Frachtpreis für die kürzeste Nuute entfällt,
und es kann auch hicdurch keine Aenderung in
der für die vertragsmäßig ausgesprochene Route
festgesetzten Verfrachtungszeit angefordert werden.

? l . Die Zahlung des Frachtpreis,s geschieht
am Uedcrnahmöorte von de^ übelliehmellden An-
stalt oder Truppe, wenn das M i l i t ä r . Aerarial-
gut unbeschädigt abgegeben worden ist, an den
Verfrachtungs - Unternehmer persönlich, oder an
seinen zum Geldempfauge und zur Ouitt irung
hlcrüber berechtigten Bevollmächtigten.

!!2. Wahrend deö Tl'a„spl)l ls haftet für
das vollkon::nen und wohlverpackt übernommene
Aerar ia l -Gut im Allgemeinen der Kontrahent,
welcher alle Mauth - und derlei Auslagen zu
besireitcn hat, in dcr Art , daß cr die wohlvcr-
schlossenen und plombirten Kol l i , Ballen, Kisten
in dem auf dem '̂adschein allgcsetzten Sporko-
gewichle, und nach der daselbst angemerkten
Anzahl äußerlich unbeschädigt, und vor jedem
abwendbaren Eiusiusse der Elemente geschützt,
sonach in gleicher Eigenschaft, wie solche bei
der Uebernahme vorhanden w a r , abzuliefern
verpflichtet ist.

23. Geht das zur Verfrachtung übmiom
mene militar - ärarische Gut durch Verschulden
des Kontrahenten oder seiner Leute ganz oder
theilweise verloren oder zu Grunde, so Haftel
der Kontrahent für deu dem Mi l i tä r - Acrar

zugefügten Schaden mit seiner Kaution u»"
seinem ganzen beweglichen und unbewegliche
Vermögeu, und so wie das Faktum dcS ci«^
trennen Schadens kommiffionell unter »" '
ziehung zweier unbedenklicher sachversta'ndigel x
Zeugen, und des Frachtunternehmers oder dc>ĵ
Beuollmächtigtcn sogleich bei der Abgabe d"
Frachtgutes, oder je nach Umständen an -^
und Stelle der stattgefundenen Beschädigt
zu erheben ist, hat die auf Grund dieser2!)^
bestalzdserhebung von der M i l i t ä r -N l chmm^
Koi-.troUs- Behörde ( M i l i t ä r . Buchhaltung) ^ '
faßte oder richtig gestellte Schadenberechnung
als öffentliche, vollen Beweis machende tt>?l>n^ l
zu gelten u:id der Kont/ahent ohne irgcüv '̂̂  >
Eünoendung die hiernach entfallende H c h ^ '
ersah.- Sunlme als liquid auzuerkennei'. ^
letzterer Beziehung werden jedoch, wen» ^ '
Kontrahent sich nach dem koinmistion^llcn ^'
fünde über die Größe dcs Schadens nicht ^
verstanden erklärt, die betreffenden M i ^
Behörden ermächtigt, sogleich auch eine geN»)
liche Schätzung des Schadens veranlasset °
dürfen, um dic ärarischen Ersatz.- Ansprüche w<'ltc>-'
gerichtSordnungömäßig verfolgen zu kön»en.

^^ Für Beschädigungen, welche dein M> ̂
ca'r-Aerariulgule durch nicht abzuwendend^"
mentar. Einflüsse zugegangen sind, hat dcr ^
frachlungs-4lnternehmer im Allgemeinen >^
zu haften Jedoch muß in einem solchen Av
der Verfcachtungs - Unternehmer durch "^
obrigkeitliche Zeuqnifse die angeblichen Eleni^'
tar-Ereignisse dar lhun, und durch gcrichtl'^
Zeugenaussagen oder Kunstbesunde den Bcl^^
liefern, daß trotz allen anzuwenden mögl!"^
und wirklich angewendeten Vorsichtömaß"'^'
und Schutzmitteln dem beschädigenden Ei" !^ ' ' '
dieser Zufalle nicht vorgebeugt werden ko"" ,,

Wird dieser Beweis nicht hergestellt, ^
hat der Unternehmer die ihm obgelegene ^1! '
kurirul?g deS Frachtgutes unterlassen, ol"v0>)
dieselbe nach der Sachlage und mit Wirt""''
für den eingetretenen Zufall ausführbar ssewl'p
ware, so hat er auch einen solchen zufällig''"
Schaden dem Mi l i tä r -Aerar zu erseh»'<i , ,

25. Der Kontrahent ist verpflicht^, "̂'
sämmtlichen innerhalb der Grenzen cmeö K^"'
landeS oder innerhalb des Raycnö, für l v ^^ ' '
ihm die Verfrachtung übertragen ist, be f l " ^^ / '
Armee. Anstalten, dann im Sitze der M i l l l ^
Verwallungs-Behörde, Bestellte zu ernen"^
welche über erhaltenes Aviso, das zu v l ' ^ ^
tcndc Gut vom Orte der Absendung z" ^ "
nehmen, und an den Ort der BeslimmlUig/ ' <
soferne derselbe innerhalb d,s Rayons, ^
welchem er die Verfrachtung ubernommc» ^
liegt, direkte, oder an den s>>.'.' das nachsta/lcg''",
Kronlat'.d vom Aerar aufgestellten Verfracht""^
Unternehmer, sofern das Gut in de», ^
letzteren zustehenden Versrachtuügs - Rayo« ^.
zusenden und weiter zu spediren ist, zu l H
oaher sämmtliche für die Verfrachtung dcr ^
tär» Acrarial ' Güler aufgeuommcncn ^ y
teure, deren Name und Ubikalionsort en tsp^"^
verlaulbart wird, unter sich in gegenseitig .
schäftsrerbinduüg und Einvnstandnis; z" ^'
haben werden. ,,

2«. I n Rücksicht solcher Verfracht«"^
Uebergange ist jeder Frachtunternehmer, '^ ,
cher cin Acrarialgut nicht unmittelbar von s ' ^
Mi!icar-?lnstalt oder Behörde, sondern von c » ^
Verfrachter übernimmt, verpflichtet, bcl ^^
Uebernahme die Anzahl und Beschaffen!)"! .
Kollien, Ballen und Kisten :c. mit 2)cz>c>) ^
auf den Ladschein genau zu nnlersuchcn, ., ,
Falle von Abgängen oder Verletzungen ^ ' , ^
der unter Vermitt lung dcr nächsten M .
Behörde, oder im Wege eines g ' 7 ' ^ ' ^ S
oder wenn auch dieß unmöglich wäre, .,
unter Leitung der Ortsbehordc durch "",,,-
t.lische Schätzleutc vorzuneh,ue»ldcn ^ .̂
schemes, A l l und Umfang dcs E t h a ^ ' " ' ^
koustatircn; widrigentz angenommen ^ " ^ ^ - h i g -
er die yadung vollzählig und im U'ldcscy'' .^
ten Zustande übernommen habe, und c ^
alle bei dcr endlichen Abgabe dcö ^ " ',^„<
eine Mil itär-Anstalt oder Behörde hervork»"^ , ,
den Abgänge odcr Beschädigungen auch
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w ' / " " dci lK ls^ zu leisten velpsiicklet wär.',
h " ""'H clwi,ft l , würde, daß dieselben aus
rühr" "^ ' ^ ' ' " " Uebernahme des Gutes her-

^ r Frachtunlcrnehmer, welcher in obiger
'z'eylmg das Aerarialgut zur w.'.lern Verf» ach-

">'g an den Verfrachter des nächsten Kronlan-
M'll'glbt. hat sich sohin über die vollstän-

d u > i / ' ^ ""^ ' lchä^glc Uebergabe der Ladung
/ ^ linc a^drückliche Bestätigung dcs über-

d i a " , ? ^ ' F ^ i t e u r s auszuweisen, - wi-
Ul'is er fur alle l)ci der endlichen Ablieferung
" "u t ,6 an ein,- Mi l i tä r -Behörde oder An-

am/i ^'''""'kommenden Abgänge oder Beschädi.
^ l l ' ' " n, « , j l „ l „ „ , ,^,s allen l-.ach ihm beim

nop^t.' dics.'ä Gutcs beiheiligten Untcrneh-
" 'U ' ' dem Aerar zu haften hätte.

Die Vergütung des Frachtlohncö an jene
dar > " " ' ' " ' ' ^ ^ ' ^'^ Flat ly nicht unmittel'

l an die betreffende Bedarfs. Anstalt, sondein
""en andern Verfrachter zur Weitertranö-

laut ^ ^ ' " ' ^ l " ' > ' , hat zwar ebenfalls —
"e i l > ^ ^^ vorliegenden Bedingungen, von
^elie der obbenannten übcrnrhmenden Anstalt
^ ^ ' T l ' u p p e zu gcsch,.h^,; oie Zahlung stlbst
'. ° ab^r, wen:: sich im Otte des Verfrachlungs-

^'lgangeö ein M i l i t ä r -P la t z oder Stations-
^ °"'Mando befindet, ^ - welches in solchen Fäl-
na!) . " "^"dauf t l bei der Uebergabe u„d Ueder̂
V ' ?,'- ^^ 3racht von einem an den andern
^ Mchter ^, intcrveniren hätte, — durch

lnuitlunss desselben, sonst,aber durch direkte
s c l ! ? " " 6 an den Verfrachter oder dessen ge-

vlchen Bevollmächtigten zu bewirken sein,
>vir ^ s c h t jcdoch, daß sich der Verfrachter,
d ieV?^ ' ^^'^"'^ '^«ausgesprochen ist, über
resist " ^ k und unbeschädigte Frachtübergabe.
^>p''rtlor Uebernahme, gehörig ausgewicsin hat,
l t i l . ^ ^ ^ ' " ^^" Anspruch der Fracht'lohnszahlung

"̂  weiteren Bedenken bestehen,
ltt s ' ^^"^t l ichcKontrahennten sind verpssich-
^-sobald lhnen das Aviso zur Uebernahme der

^sl'achtung zukommt, das zu vcrjlachtende Gut,
^ " solches ganz oder auf die Strecke von

. ""gsteilö » Meilen bis zur nächsten Eisen
^ Glation oder Landungsplatz pr. ?ichft

^'Nchrt werden muß, im Gerichte von l bio
üb?;... t ' " l ' binnen 4 ^ Stunden

^äcn tner biö il l) Zentner binnen l Tagen
" > » N»<> „ >. 5» >.

^ . ' "^nehmen, und beim Transporte pr.
^ ^ wenigstens drei Meilen des Tages zu-
A u f i " ^ ^ " ' ^'streckt sich die Entfernung de5
demü " ^ ^ " " ber Eisenbahnstation oder

i ' " Landungsplätze nicht anf »Me i l en , so hat
"Ko.'.lrahent nach Verlaus von ^^j Stunden
^erhaltenem Aviso biö «0 Zentner; binnen

6ageu bib NW Zentner, und binnen 5» Ta^
und / - ^ ^ ^ ' " Gcwichlslast zu verladen,
der m ^ " ^ " ' " nachfolgenden Tage nach
^ «^crladung bis zu den Eiftnbahnstalio
i>^ f ^ ' ^ndungöp lähen verfuhren zu lassen,
zu s/ " l,nverzögcrte Weitererpedition

Achs! ^"' 'chnung der zur Verfrachtung pr.
^ , e bemessenen Zeit wird der Tag deS

^ ^ ' ' '<nd Abladenö nicht gezählt,
ĵ nem ^ " " s v ° m mittelst Eisenbahn, sowie
der N"lchcr v.'n

kommt l) " s ^ " ' " ^ ^ ' ^ l'lbst besorgt wird,
l^hcnt >> ^" bemerken, das, der Kon^
liegt, M ^". b'k weitere Verfrachtung ob-
^ " w! ^ , n ^ "^'ernahme der Fracht nach
6""6e„ s,,/, , '^" der vorliegenden Aedin<
"'l)m,n ^ '"'" ^'stimmungen zu be.
" ^ d e m G ^ ^ ^ ^eh.bung der Fracht di.
^ ber B ^ d " ^ ^ ^ " b ä l c n i s s e vermög Punkt
"chten hat, ^ " " g c n angesetzten Termine zu

w ' ^ ' s°wohl /,"' ^ r f rächter gehallen, sich
s ^ " der z„ V' bas zugekommene Aviso
. über ^..Übernehmenden Verfrachtung,

ihm

N l 7 ^ d^
' " ^ w u r d e n , . ^ " l e r zur Disposition

' - l'gttimilen zu können.

l>) Beim Transporte zu Wai^ r mittelst Ruder-
oder Segelschiff kann namentlich bei län»
geren Fahrte» lm ?lllgemeinen kein Termin
festgestellt werden, doch bleibt c6 der ab-
spedirenden Behörde überlassen, im Einver«
sländnisse mit dem Kontrahenten von Fall
zu Fall den Termin festzustellen, binnen
welchem das Mi l i tär - Aerarialgut an dem
Orte seiner Bestimmung anlanden muß.

Es wird daher bloß festgestellt, daß die
Verladung
pr. Schiff biö 5tt Ztr. 2 Tage

» » » lM» » 4 »
» >> von l<l<» „ auflvältü tt Tage

nach erhaltenem Aviso stattfinden muß, und
daß nach geschehener Verlad,mg da6 Schiff den
nächstfolgenden T a g , — Elementar' Ereignisse
ausgenommen, — v o m LandungS - , bezüglich
Aufladplahe, direkte an den Bestimmungsort
abzugehen hat.

26. Tri f f t die auf eine oder die andere Art
verfrachtete Ladung verspätet ein, ui,d wnd so-
nach die unter gewöhnlichen Verhältnissen »md
Umständen entweder kursmaßig festgesetzte, oder
fnr die betreffende Route speziell bestimmte, un-
erläßlich nothwendige Mittcldurchschnitlözcit
auffallend überschritten, kann weiters eine der-,
lei Verspätung nicht zureichend durch Nachwei-
sunq unüberwindlicher zufälliger Hindernisse ge-
rechtfertigt werden, so wird dem Kontrahenten
für die, sonst unbeanstandet übergebene Ladung
nur jener mindere Frachtlohnsdetrag zu bezahlen
sein, welcher sich ergibt, wenn der nack dem
Gewichte der Ladung sonst entfallende Fracht'
lohn durch die Zahl der zur Verführung kurs-
mäßig c>dt>l sonst als Mittrldurchschnittszcil
festgesetzten Tage dividir t , und ein l U A Be-
trag dieses Quotienten für jeden Tag der Ver-
spätung von dem bedungenen Wesammt-Frachl-
lohns-Verdienste in Abzug gebracht wird.

29. Der Elstrher wild beim Eintritte von
Äliegsereignissen, insoferne jenes einzelne Krön-
land oder jener Ländelkomplex, innerhalb dessen
ihm die Verfrachtung übertragen word,» ist,
iil den Kriegsschauplatz fa l l t , oder nahe an
denselben grenzl, von den eingegangenen Ver-
trag6pcrblnel!chlc,lett bezüglich jcneS -Kronlaw
dc<5, welches eben in den Kriegsschauplatz fallt
oder unmittelbar an denselben glenzt, auf dir
Dauer deS Krieges enthoben.

Die dießfaUigen Pleisanfordelungsn haben
sich daher nur auf fliedliche Verhältnisse und
den ungestörten Verkehr mittelst der gewöhnli-
chen Verfrachlungsarlen ^nd M i t t , l zu gründen.

Bei eintretenden K'riegserelgnisscn werden
besondere Anbote eingeholt, oder die Verfrach-
tungen von der M i l i t ä r . Verwaltung selbst be-i
sorgt.

30. Der Kontrahent ist verpflichtet, auf dem
LadungSscheine die richtige Uebernahme deS Aera-
i-ialgutts nach Anzahl de^ K o l l i , Bal len, K i - !
sten :c und dem angegebenen Sporko Gewichte
zu bestätigen.

I I . Bel Verfechtungen pr. Achse ist der
Kontrahent verpflicht^, vollkommen geeignete
Wägen beizustellen, di.ielben zum Schuhe deö
Xcrarialgutes gegen die Wilterungö- und Ele-
m e n t a r ^ cignisse mit zureichenden guten Flech,
lcn, Plagen odcr Rohrmatten zu versehen,
Packslrlcke,' Stroh und sonstige zum Packen
nöthige Erfordernisse beizugebcn. Wenn unzer,
legbare Fuhrwerke oder Geschütze transporlirt
würden, si"d für dieselben die nöthigen Zug.
lhicrc lx'izustellen, f" ' welche nach dem konsta-
li l ten Gewichte der tranöportirt werdenden Fuhr.
werke und Geschütze "nschließig der auf den
sslchrwerken etwa verladenen Lasten die festge-
setzte Vergütung pr. Zollzentncr und Meile ge-
leistet wird. » , „

32 Dic übernommene Fracht ist unausgc-
lml len'auf derselbe" Achse mit Zurücklegung

^ . ^ „> t i l l über uhrcn. Ausgenommen
'7 'st tt e undene Elementar-Ereigniss^e und die

Folae derselben eingelrelene ganzliche Sper-
^.- il^mmunikatwn, sohln Ueberschwemmun-

g ^ ^"d 7 w Fc>s."""' ' . z"st°r.. Brück...

35 Ueber derlei Ereignisse und hiedurch
bedingte Verspätung des Eintreffungstermines
am Bestimmungsorte ist sich zur Wahrung vor
dem sonst festgesetzten Pönalabzugc mit den
ortöobrigkeitlichcn, dort wo es thunlich, mit den
von der kompetenten Gerichtsbehörde bestätigten
Zeugnissen zu legitimiren.

.'j l. Während eines solchen, durch Elemen-
tar-Ereignisse bedingten Aufenthaltes des Tränt"
Dortes haftet der Kontrahent für das zur Ver-
frachtung ül^'i'Nommene Mt'lltäl'eArarialgut, ivie
wahrend d.K Transportes selbst, und ist ver-
psiiättet, eine solche durch Elementar > Ereignisse
herbeigeführte Unterbrechung oder Ssockurlg des
Transportes durch die 'tlächstgelegene M>lttiir-
behorde der abspfdirfl^e"n 'Armeeanstalt od«r
Truppe in den» Falle allsogleich zor Kenntniß
zu bringen, wenn dns dem Weitertransporte
hemmende Hinderniß voraussichtlich binnen der
nächsten drei Tage nicht behoben werden könnte.

il.',. M i t dem Aerarial^llt darf kein P r i va t
gut gleichzeitig verladen und verfrachtet werden.

A<». Bei Pulver- und Mun i t ions-T i anSpol'
ten und feuergefährlichen Gütern überhaupt
sind solche separirt zu verladen und auf den be-
treffenden Wägen schwarze Fahnen auszustecken;
die Fuhrleute sind von der Gefährlichkeit des
aufgeladenen Gutes zu verständigen, daß Ta-
bakrauchen ihnen zu untersagen; sie dürfen in
der Nähe der mit feue: gefährlichen Gütern be-
ladenen Wagen kein Feuer oder Licht unter«
halten; derlei Wägen müssen in entsprechender
(5nlfe>nung von einander fahren und dürfen
nur außerhalb der Ortschaften auf entsprechenden
Plätzen halten und übernachten.

37. Bei allen größeren Iranöporten per
Achse, unbedingt aber bei allen Transporten
von Gewehren, Pulver, Munit ion und feuer-
gefährlichen Materialien überhaupt müssen vom
Kontrahenten Kondukteure oder Ichaffer zur
Beaufsichtigung von derlei Transporten beige-
geben werd»!», welche den Anoidnungen der
etwa beigegcbenen M>litär ? Eskorte sich zu
fügen haben.

: i ^ . Für die Kalesch- odcr Lokofuhren wi ld
5er halbe Tag von U Uhr Früh biü l ü , unt>
von l Uhr Nachmittags bis 7 Uhr, oer ganze
Tag von tt Uhr Früh bis ? Uhr Abends, mit
Rücksicht aus die Fü.terungszeil, angenommen.

I n jenen Fällen, wo eine Kalcsch - oder
Lokofuhr entweder schon vor tt Uhr Fiüh be-
stellt, oder bei einem halben Tage über die l<t.,
rücksichtlich 7. Stunde hinaus, jedoch nicht durch
einen ganzen T a g , oder eine ganztägige Fuhr
über 7 Uhr Abends hinaus forlbenützt, oder
endlich eine solche Fahrgelegenheit zu einer län-
gercn, mehrere Tage umfassenden Fahrt d,nützt
würde, und sich dcr Kontrahent für del lei ein-
zeln vorkommende terminbüberschreitende Fuhren-
benützungen nicht durch andere, während der
Kontraktsdauer mit minderer Benützung beige-
stellte Fuhren, wofür jedoch konti aktmäßig die
volle Zahlung für den halben oder ganzen 2ag
geleistet wurde, ausgeglichen finden sollte, ist
nach Umstanden von dem für die halbe, be<
ziehungsweije ganztägige Fuhrenbenühung kon.
traklmäßig festgesetzte Nergütungöbetrag der
für eiue Stunde entfallende Betrag zu berechnen,
und dieser zur Basis dcx yach Bil l igkeitö, Grund-
sähen festzusehenden Vergütung für obige Tcr-
minöübelschreitungen anzunehmen.

3!). Bei Verfrachtung mit der Eisenbahn
oder mittelst der Dampfschiffe wird daä Aerarial-
gut von der spedirenden Armeeansta.lt odei von
oer zunächst an der Eisenbahnstation oder dem
Dampfschiff'Abfahrtöorte stationirten Mi l i tä r .
Behörde selbst zur ununterbrochenen Ueber-
führung bis an den Ausgangspunkt der Bahn
oder bis an den Landungsplatz des Dampf«
schiffes ausgegeben, vom Ausgangspunkte der
Eisenbahn oder am Landungsplätze des Dampf*
schiffes aber, unter Beobachtung der für d,n
Uebcrgang einer Verfrachtung von ,in.m auf
den andern Verfrachter festgesetzt", Dil-rttiv,.,
(Punkt 2<l und 2?) vom Kontrahenten fm d,e
Landfracht oder z.r Verfrachtung m.ttelst Ruder-
oder Segelschiff." üwnommen, fohln enlwld<l
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direkte bis an den Verbrauchs- cdcr Bedarfs-
crt welter transportirt, oder au den im nächst-
gelegenen Kronlandsbezirke ausgestellten Kon-
trahenten fur die Land - oder Wasserfahrt Be«
l)ufs der Weitelspedirung an den Bedarfs oder
verbrauch sort übergeben.

^O. Für Verfrachtungen mit Ruder - und
Segelschiffen wi ld bemerkt, daß, wenn wegen
Unfahrbarkeit der einen oder andern Stromstrecke
das verladene M l l i l ä r -Aera r ia lgu t durch minde-
stens 8 Tage luchb weiter beordert werden
könnte, und sohln bls zur Behebung dieses,
Auslandes ^ > '>^>' ' '^ l .^ längere Zeit liegen
blöden müj! . .frachtungsunternehmer
u^pst«l)tet i f t „ soglelch sür ei»;e audc;e Weiter-
besölderungsart deö Fl^achtgureö zn sorgen, unter
Einem aber auch die nachstgelVgene Mi l i tärbe-
hörde oc^r die adspedirende Anstalt hievoll in
Kenntnis) zu setzen. ,

Der Kontrahent hat daher durch seine Be-
stellten Sorge zu tragen, daß ein derlel Fal l
ihm, sowie durch ihn. der Militärbehörde mit-
getheilt, ubrig.ns zur Verfrachtung überhaupt
nur dann die Wasserstraße gewählt werde, wenn
derlei Vorfälle voraussichtlich nicht eintreten.

<l l . Bei der Verfrachtung zu Wasser ha
bcn für den Kontrahenten im Allgemeiurn die-
selben H^ftungsgrundsätze zu gelten, welche bei
der Verfrachtung zu Lande ausgesprochen wur-
den, und ist sich mit Rücksicht auf die allge-
mein festgestellie Bedlnguug wegen Assekurnung
des zu verfrachtenden Gntes, bezüglicl) der Be-
schädigungen desselben durch Elementar - Ereig-
nisse oder Zufalle während des Transports nach
den diesjsalls bestehenden Bestimmunge» zu achten.

4 / . . Die zur Mi l i tär- ararischen- Verfrach-
tung benutzten Nuder . und Segelschiffe muffen
hinsichtlich ihrer Beschaffenheit und Tragfähig-
keit zureichend erprobt sem, worüber sich dort,
wo ein k. k, Hasenamt besteht, sowle über den
Tounelate-Raum des Schiffes mit dem Hafen«
amte, sonst mittelst des von der betreffenden
politischen Behörde ausgestellten Zertifikates aus-
zuweisen kommt.

-iA. Das inilitär - ararische Gut darf nicht
anf dem Verdecke geladen, uno muß durch Unter-
lagen, dann Rohrmatten und alle möglichen
Schutzmittel vor dem Eindringen der Nasse und
sohln vor Beschädigungen wohl verwahrt werden.

' 4 l . Bei Mnni.' ions - und Gewehr- Trans
port^n zu Waffel" ist die bcigeglbene Eükorlc-
Mannschaft uiuntgelilich mitzufühlen, Hinsicht'
lich dcö Feliels und LichteV jede mo^ljche Vor-
sicht zu beobachten und auf dem schiffe eine
schlvcuzc^ Fahne auszustecken/

Wcnn'dcr Schiffsraum eine Zuladung von
Priuatgüt -gestattet, bleib't der Kontrahent für
alle 'und jede Beschädigung, welche das Aerdi'ial
gut in FolHe der.bewirkten Zuladung von Pr ivat
gul 'erleiden köintte, verantiuortlich.

<H5. Bei einem Unglücküfalle, wenn zur Ret-
tung der ganzen Ladung elwaS über Bord ge-
worfen werden müßte, blribt der Kontrahent
verbunden, das etwa 'über Bord geworfcne
arrarlsche (Altt dem Aerar in dem Falle voll-
ständig zu ersehen, wenn das an Bord be-
findliche Plivcitgut vom Seewürfe ganz oder
zum Theile verschont'geblieben wäre

Der Kontrahent ist überhaupt verpflichtet,
das «tj i l t l , sil)li»i>a <1i nuvi^ lUimi^ dic sonstigen
Schifffahi ts-Gesetze zu achten, was dic ordi-
nären oder extraordinären Havarie» betrifft,
und stills das Schiff oder dessen Ladung auf
der Reise oder in» Hafen ein Unglück treffen
sollte, sich »ach j^len Merkantil-Gesehen zu
verhalten, welche in den bezüglichen Hafen
festgesetzt sind.

Es soll daher der Kontrahent bei einem
aus was immer für einer Ursache sich ergeben-
ten Unglücke mit dem Schiffe oder der Schiffs»
ladimg gehalten sein, hicvon der nächstgelegenen
Militärbehörde Anzeige zu erstatten, und HilsV
und Unterstützung anzusuchsn.

ES versteht sich ferner von selbst, daß in
allen Nnglücksfallen, welche nicht vorauszusehen
oder abzuwenden waren, daher als culm« lor
tu i l i m.'^ori» anzusehen sind, sich vom .Kon-
trahenten nach dcn alla/inciucn Schiff fahtts'

Gesehen mit der ^l 'uvucl i loNuui i zu rechtfertigen
lst, >owie sich derselbe, dem l^^x I l lx , ( j i i l <!o
^!»clll in allen Fällen, wo Letztere».' zum Vortheile
des Aerarü sich anwenden laßt, unterziehen muß.

Der Kontrahent verllert jeden Anspruch
auf Ersatz der da6 M i l i t ä r -Ae ra r treffenden
Havarletangente, sobald er bcl einer Havarie
ohne EigwlUiguilg der Vertreter deö Aerars
dem Auspruche eines SchiedägerlchteS sich un«
lerzlehc.

4<j. Auf (Grundlage der von dem k. k.
Rriegsmilnslerium gefertigten Offerte werden
mit den Erstehern förmliche Vercragüurt'unden
auügcfertlgt.

Hollte sich aber cill Ersteher weigern, diese
KontrartouilUllde zu unterfertigen, oder zu de,
ren Ulltclferligung trotz 0er an ihn ergangenen
Einladung nicht erscheine», so vertritt oa5 ge
uehnugte Offert in Verbinoung nnl le.l gege>l-
tväriig/u Bedingungeli die Htelle elneo Ver-
trages, und daü k. k. M l l l t ä r« Aerar soU so-
wohl ln einem solchen Fa l le , al5 auch weiln
der Ersteher zwar das förmliche Vertrags - In<
ftrument fertigte, aber entweder die Vertrags-
tauliol l innerhalb der oben festgefetzten Flist
nicht erlegte, oder in elneln anoern Punkte
diese Bedingnlsse l»icht genau erfül l te, oaS Recht
und dle Wahl haben, ihn entweder zu deren
genauen Erfül lung zu verhalten , oder oen Kon»
tratt für aufgelost zu erklären, die darin be-
dungenen Leistungen auf deffen Gejahr und Un-
kosten neuerdings wo immer feilzubieten, oder auch
außer dem Lizitalionswege von wem imnxr und um
waü immer fur Preise sich zu verschaffen, und die

!Differenz zwischrn dem neuen und dem kontratc-
«brüchigen Ersteher zu zahlcn gewe>enen Preisen
aus dessen Vermögen zu erholcn, >n welchem Falle

!die Kaution auf Abschlag dieser Differenz zurück-
'behalten, odcr wenn sich r'einc solche zu ersetzende
^Differenz ergebe, oder der Kautlonobelrag dieselbe
^ überstiege, in der Eigenschaft als Angeld alb
!verfallen eingezogen wird.

Uebrigens >oU es auch dem k. t. M i l i t ä r -
Aerar freistehen, alle jene Maßregeln zu ergrei-

>f.'n, lvelchc zur unaufgel)altenen Elfü ' lung des
!Vertrages führen, wooei jedoch auch undersells
jd lm Ersteher der Rechtsweg für alle jene An-
lsprüche, welche er aus dem Vertrage jtellen zu
!tonnen vermeint, offen bleibt,
l Die Auslagen für Stempelung dcs Kon-
itraktes oder der Kontrattsstclle uerlretenden
! Bedingungen trägt der Erlteher, wobei bemerkt
I wiro, daß sich rückslchtlich der Bemessung und Eln-
hebuüg der betreffenden Stempelgebühren nach
der vom Kriegsministcrium erlassenen Zirkular-
Verordnung vom 7. Jun i l t t ^ j l , Abtheilung

! l A , '^v. '^sj:>5,, welche bei sämmtlichen M i l i -
tär-Anstalten und Behörden eingesehen werden
kann, zu benehmen ist.

Wenn ein Offert von mehreren Unter-
nehmern gemeinschaftlich überreicht w i r d , so
haben sie in demselben ausdrücklich zu er-
klären, daß sie sich dem k. k. M i l i t ä r - Aerar
für die genaue Erfüllung der Verfrachlungs-
Bedingungen in «ul i i lmll , das heißt: Einer füi
Alle und Alle für Einen, verbinden; zugleich
haben sie aber Einen auö ihnen oder einen
Drit ten namhaft zu machen, an wachen alle
Aufträge und Bestellungen von Seite der M i -
litärbehörden ergehen, mit welchem alle auf dao
Verfrachtungugeschäft bezüglichen Verhandlun-
gen zu pflegen sein werden, der die crforderli
chen Rechnungen zu legen und die im Vertrage
bedungenen Zahlungen im Namen aller gemein-
schaftlichen Offerenten zu beheben und hierüber
zu qmttircn ha t , kurz, der iu allen auf das
Verfrachtlmgsgeschäft Bezug n.hmenden Ange-
gl'l.nhelten als der Bevollmächtigte der die Ver-
frachtung in Gesellschaft unternehmenden M i t -
glieder insolailge anzusehen ist , biä nicht die
selben cinsiimmig einen andern Bevollmächtigten
mit gleichen Befugnissen ernannt und denselben
mittelst einer von allen Gesellschaflögliedern
gefertigten Erklärung der mit der Ucberwa-
chung der Kontraktserfüttung beauftragten Be-
hörde namhaft gemacht haben.

Alle auö diesem Verfrachtungs-Vertrage
flir dcn Erst<l)er hcroorgehcnden Rechte und

Verbindlichkeiten gehen im Falle ftii.es Tod'cö
auf seine Erben, im Falle er aber zur Verw^
tung seines Vermögens unfähig würde, "">
seine gesetzlichen Vertreter über, wenn es ^
Mi l i tär-Aerar nicht vorzieht, den Vertrag s"i
aufgelöst zu erklären, wozu es in beiden Fälle»
einseitig berechtigt sein soU.

Formulare zum Offerte. l
Ich Endesgefertigter erkläre (Wi r E " d ^

gefertigte erklären) zur ungetheilten Hand, d. >>
Einer für Alle und Alle für Einen, in Gemäß'
hcit der von mir (uns) eingesehenen, in o^
Blatte N N, Zeitung Nr . 'ddo. (Nummel u-l°
Datum anzugeben) abgedruckten allqeinein^
und speziellen Bedingungen sür die Verslaä)'
lung der M l l i t ä r - Aerarial - Güter , denen >"
mich (wir uns) vollinhaltlich unterwerfe (unt^
werfen), die während des Zeitraumes vom ^
vember bis Ende Oktober innerhalb deö K>^
landes . . . vorkommenden Verfrachtung
sämmtlicher Mi l i tär -Güter zu Wasser mit M
der odcr Segelschiffe, — zu Lande pr. Ach!̂
ferner die Beistellung der Loco und KallO''
fuhren und Beiwagen für die Miliiar-Eskc'lii
um nachsiehende Preise übernehmen zu woll"''

1. Verfrachtung pr. Achse
u) für gefährliche
l>) » voluminöse
l') >> alle sonstigen Güter zu (""̂

Buchstaben den Preis anözusth^
östcrr Währung pr. Zollzent""
und Meile.

2. ^ Für die Güter Zu - und Abfuh"''
IX'. l l . diejvon und zu dcn Eisenbahn - s " '
bczüglichenltionen oder Abfahrts - und l !^ '
Stationen dungsplähen der Dampfschiff»' ^ '
werden spe' Zollzentner für die ganze M g l " '
ziell von strecke;

H. den
Landeö-
General- Verfrachtung zu Wasser und zw/"'
Komman- von . . . bis . . . » österr, ^ '
den ver- » . . . „ . . . « »
laulbart
werden,

u. s. w. pr. Zollzcntncr für gcfähllich^ '̂̂
luminöse und sonstige Güter. .,,.

-i'einen 2 spännigen Beiwagen k ö. W p l > ^ ^ ,
,",. eine Kaleschfuhr für den halben Tag ü . . - ^ ' "

>. » » » ganzen „ i, . . - '^,
<! eine ^spännigc Lokofuhr mit dem Lalld»!^

gewichte von, . Ztr. für den halben Tag " - ' " '
« » ganzen » ü . " "

7. cine ^ spännige Lokofuhr mit dem L a d ' " ^ ,
Wichte von . . Ztr. für den halben Tag k . . 6

„ » ganzen >> ü.< "
beizustellen. ,-

Beigebogen wird das Zeugniß der ^ .
dels- und Gewerbekammer zu N. N. "^ ' ,^, l i^
Eignung des (der) Gefertigten zur Al'ö" B
des Spedilions-Geschäftes »>nd das gell^^,-
bestätigte Zeugniß über dessen (deren) , ^ >
dität, Vcrmögens'Verhältnisse und die h»'' ^
gebotene Gewährleistung für das hohe ^ ' ^ .
Aerar. Das vorgeschriebene VadinM pl. ' ^
wird in Ataatsschuldvcrschreibungen oo" z
Barem unter gesiegeltem Couvert bcs""
beigeschlossen.

Siegel am . . ten . . . ! 8 l i l . ...
Unterschl'''

Aufschrift auf das Offert von Ä " ^ ' ^
Offert des N. N. wegen Uebernah"^.^

Verfrachtung und Bcistellung von sonst.^,.>l-
lichen Fuhren im M i l i t ä r Jahre . - '
halb des Äronlandes N. R. .̂

Allfschrift auf das unter condemn 6o" '
einzureichende Badium. ,„

Vadium deö N N. zum Off"te ' „,,
Verfrachtung der Militargütcr P»'" ' ^ ' i ' , , ^
nerhalb deö Kronlandeö N. N., bestehet
fl. in Gtaatspapieren oder . - - ^

Stück Banknoten öst W. » ' " " '''^ s.i"-

» » » "
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V c r z c i ch n i ß
der laut vorstehender Kundmachung sicherzustellenden 1 . Frachtrouten und Beiwagen *).

n) 3 u '̂ a n d.

V " N über b is V o n über b i s
^ — .̂., . « .

Stnn in Klain _._ -̂  St. Veit in Harnten Schlange
——^>__.. Meran — Glmn5

-j- Hie in Gomagoi
Krainbura l St. Leonhard
Nei.markll Glurns
Kla^cnflllt ^ At. Vl'it Schlandcrö — Goma.qoi

— > Blli^ch Nauders
Tarviü l 1' Maldorql).'lto m,,..«<. Gomagoi

^'bach " „ , " 1- Mont Predil " Nauders
Ncustadtl l 1- .«arlstadt ^ Pontafrl

H " V " ' t u . . ^ ""ach .Udine
5 m.^iä^ ^lvldale
-l- Romain (5assaisa — l Portaqruara

^ -j- Palmanuova Bclluna
^ Steindruck Screvalle (5oneqliano

^lenbcchn^on) N"".i 1'Agram ^ ^ ^ , ^ ^ ^
^^Hclt 'd l ' rq __ ^ ^. ^n.me ' Primolano

^ ! i ^ i " ' " ' Siqnm..dökron
Völkcrmalk l Marburq 7777

- — — ^ ^ .. — > Riva

' ^ ^ l > >«overe0o Schio , Viccnza
5, Lienz Trcviso j Monte^elluno > siellre
lagenfurt Brunrken Bassano Primolano

Franzenfestc ! Tricnt
f Bohen Padua Monselice Est.'

^^---— 1' Sigmundökroil Ro.iao
! -j- Me ran -Bad'a

-j- Nauders Verona l - - v V.,,,̂ ,zo

!_^ Felokn-ch '< ^r^.nz i! ^ ^ ' Ht. Bcnedctto
'i ' Bucco di Vrlla ' ^ - Nübr.sina

^ " " - . ^ a l d i Etrino - ! V ^a^anuova

N«^« Schlanders Mal^ !!' ^ ^^ :^n^ P.,wl'r-Maqazjn.' -j- Scrola bei 2rî 'st

- Nomaaoi Mawun ! — z Mrano
Venel?î  l - - l Mna

welcher Elation in dcr Kolonne „bls" das Zeichen I vollommt, bis dorlhi,,, bezlehmigsweise von dolla.ii« stnd ûch die Beiwagen sm dit llSlorle

""H'S u,.b daher zu .fferire...

v ) Z u W a s s e r .

^ ^ ^ " « bis !̂  Von bis Von bio

Pola Mantua î ssma
Duino Fiume Pirano ^ssa

Ven.dig Fiume B.'dl.a
^ . Verona Tricst ^ngg L ^ " " . .

' - - ^ - ^ _ Mmnua ^ " l " ^ ^ "
c>> . ' 777 » — Knin Fium?

" " " 4 u, «, Stpt, >8L,),
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23. Lvcv- uud Kaiescbfeihren.

Ttatiui» " ^ " ^ i r t der « e i stun ,̂ l l Stat ion A r t der «e is tuuss

! !!
E>!̂ !̂ d ' " ! ; t>cl 2)<^ ^ , ^ ^ .' !- ' '"^'ijpäiinigcn ^nqeschirrlen

,.,,<'>! Pl,lv, , ^ ,.,,l ! ,u,^'6 >> ,̂
in Laibach in das ifaibachcr Kastell ^ f x»s«̂  v,!r«i, ^ cineo vierspännigen angeschirrten 2 ^

in die Sladt .̂'aibach j Verona ^ Pferdezuges 3 .̂
Laibach und Umge- ^ cinev einspännigen Kalesche ^ ^ ^ ^ eines zwei>pännigen angeschirrten -^ ̂ >

bunh >3 ,, yveispäningen ., ^ 3 ^ 1 Manlua Z Ochsrnzuges -^«
H "eines einspännigen'Fra^twagens ^ ) " ^ eines vier'pannigen angeschirrte ^.
-^ . ; w ! i w ä n ^ a e / „ , - - ! Dchsenzugcs ^ j ^
Vcrfuyrung d^..,Br^nnhoiz^ von der städtischen ^ Verführung der Mllttar-Guter von der R>v^ "̂

Schweminc auf dcn neuen äraris^cn Holzplah , ^and auf die verschicdcnc,. Fcsiunq^ Odj<'ttc,ra!!
Stein >!l >i.rain deo Zcugs^Arlillerie-Kommando nebst Auf- lind von dem Molo dec Festungs. Objette in

Abladen, dann Schl iche pr. .^ubikklafter. 'pol^ Objclte salbst (pr. Sporco - Zoll - Z"Uner^^ .
Ueberführung des Holzes vom alten und ncucn Verführung der Militär-Güter von der .Niva l'

Holzplahc des Zeuqs ^ Artillerie - Kommando in da5 Artillerie - Depor Trodora (pr. Sporco Z^"'
j d<u' dortiqe Sälpeter-Maqau:, pr. Kub:kkl.?ftev j Zentner). ^

2 t . Veil in Kärnten^ eine elilspaiuüqe Kalesche l einer einspännigen .Nalrsche ^ ^
^> einer einspännigen Kalesche j ^ Inn5br.,ck -̂ « zwe.spaningen » - ^

I'i.ss - .̂  zw.i.'p'nini^n , 3 ^ .̂ . ^ e.ne^ zweijpä'nn.gen ^a,twagenö - ^ .
Verona > eines einspännigen Frachtwagenä ^ ^ ? Bol)e» ^ . ^.,^. cinspänni^eu Kalesche '3 ^
Mantua ' ^ „ zweispannigen „ 1 >3 ̂  Kufstcin ^ einet, zweispännigen Lasiwagent. ^ ^

, N ^,.^'ü vler,p^nnigcn Fracylwagens ^ -- .Trienl eines zwcispannigen Oa)senzugcS ^

Z. 2!w. :» (l)
K ll n d m a ch ll n g.

Bei dem k, k. Zellg^Artillcrie-Kommando
Nr. ltt zu Eceii: wird a::i l4 . S e p t e m b e r
Z8?l in der Amtäkanzlei

/^
cine Mllndliche Lizitation und zugleich auch eme
Sammlung schriftlicher Offerte für die Vinlic-
ferung der für das Mi l i tä r . Jahr !»U2 (d. i.
vom l . November l!»ji»l biä Ende Oktober
18<l2) erforderlichen

:̂ ) Schanz- und Batttvie --'»enge;
l>) Eisen- uud MetaU^

<l) '̂eder- l '
<̂) Leinen- und WoN-/
i ) Teiler-Artikel;
L) Papier-Bortcri, d.-.nn Schreib- und Zeich-

nungs l Materialien;
i>) Farben- und Pigmente;
!) verschiedene Materialien;
l<) allgemeine Werkzeuge;
l) Utensilien und 5>jcrätl)e:
>n) Kanzlei - und Zeichnungs - RePiisiten ;
«,) Salpeter.Prüsl'.ngS-Instrumcntc und Ge-

rät he
unter Abnahme eil.cv Vadiums uon Einhuildert
Gulden österreichischer Währung; ferner

l l
cine Offert-Verhandlung »regen (5'inlieferung von
^lttw Stück der zweizentrigen Pulverfaffer für
dasselbe Mi l i tär -Jahr mit einem Vadium von
Fünfhundert Gulden österr. Währung und

(̂
cine Offert-Verhandlung wegen Lieferung von
AlM .<Uft. Wcißerlen und) Holz für das Militär-
l<M „ Hundsbeeren ) Jahr l«<>2
mit einem Badium von Zweihundert zwanzig
Gulden österreichischer Währung stattfinden

Diejenigen, welche sich alö Lizitantcn oder
schriftliche Offerenten betheiligen wollen, haben
<in von der Handelskammer, cder wo diese nicht
besteht, von der betreffenden Ortsobligkcit aus-
ssefertigteä Zertifikat übcr ihre LleferungKfahlg-
keit beizubringen.

Mäkler und Zwischenhändler sind von dieftn
Verhandlungen ausgeschlossen.

DaÄ Verzeichniß, woraus dic iii^fcrllngsge-
genstände, dann das einjährige beiläufige ^ f c -
lungs-Quan um für die nl! .V bemerkte Lizita-
tionö-Verhandluug ersichtlich gemacht ist, so wie
die betreffenden Muster für die n<l .X und 14
bemerkten Lieferungen, und endlich dic Licse-
rungs-Bcdingniffe, denen sich der Bestbietcr bei
allen drei Verhandlungen für den Abschluß deü
Kontraktes zu unterzieden hat, kö.-.nen täglich in
der h i^ r t igcn Amtökanzlei von 8 Uhr Vor-
wittagä bis 3 Uhr Nachmittags, — und die.

selben Bedingungen (jedoch 'mit 'Ausschluß der
Muster) auch beim k. k. Zeugs-Artillerie-Filial-
Posten Laiback ^Gasthaus >.zur Ehrenpforte" l ,
Stock) täglich eingesehen werden

Stein am : i l . August l«<N.
Vom k. k. Zeugs Artillerie-Konrmando Nr.

ltt zu Stein.

Z. '̂ .».V ll ( l ) Nr. tt')7.

Lizitations Äuudmachuug.
Von Seite des gefertigten Stadtmagistra-

tes wird hiemit M ' allgemeinen Kenntnis) ge-
bracht, das; das Recht zur EinHebung der Ge-
mcinde-Auflage voi'. dem Ausschanke aller Gat-
tungen in - und ausländischer Weine, dann
Branntwein und Bier, und Ausschrottung des
Fleisches, so wie das Einhebungürecht der jtadli:
schen Platz- i'.nd Pftastenuauthgebühren für die
Zeit vom i. November l^ t t l bls ö ! . Oklober
>»li^ am '.«.September d. I . um ^ Uhr Vor-
mittags am Rathhausc der k. Frcistadt Waras-
di:i im schriftlichen Offcrtwege und zwar jed-
weder Gegenstand separat an den Meistbieten-
den hintangegeben werden wird.

Es dlenc welters zur Kenntnisj der Lizitan-
len, daß ml Bereiche der S^adtgemeindc Wa«
rasdin von l Eimer zum Ausschauke geeigneten
Weines oder MosleS ! st. ^l» kr., von l Ei-
mer Bier 5 ,2^ kr., von l Eimer Branntwein
2 fl, .tt kr, ferner von jedem Stücke zum Äer-
kaufe abzuschlachtenden Ochsen, ^uh ooer Stier
2 fl. IN kr., von l Kalb 7«» kr, ron l Schweine
über ', Zentner l ft. 5> k r , unter l Zentner
5!."/, kr, weiter« von l Schaf, l Ziege oder
l Widder »7'/ , kr. öst. W. an Gemeindezuschlag
entrichtet wird; der Tauf jjber die Gebühren
dei' Platz- und Psiastermaulhen liegt täglich
in den gewöhnlichen Amlöstunden zur Einsicht
brreil.

Jeder, der der ^izitation deizntrctcn wünscht,
hat das Offert mit dem 5>5 Vadium des letz-̂
ten Pachtpreiseö, welcher für dcn Zuschlag auf
W<in in ^l.ili,'tt sl., auf Bu'r mir l.'̂ <N sl ,
auf Branntwein mit lM l si., für die Fleisch
auöschrottung mil <>.«)<»» si., „nd endlich für das
Einhcbungsrecht der Platz - und Pslastermauthen
mit <!5l10 fl. o', W. besteht, vor Beginn der
Üizitallon der .Kommission entweder im Baren,
oder in Staatspapieren nach dcm börsenmäsn.-
gen Nursc zu «rlegen^ der Erstcher hingegen
wird verpflichtet sein, solches auf die i i i " / ^
Kaution der ErstehunMumme zu ergänzen.

Die Offerte, mit dem vorgeschriebenen Aa-
dium versehe, werdcil nur bis zum Bcginnc
der ^.'izication, d. i biä ltt Uhr Früh ange-
nommen; Offerte hingegen, welche nicht mit
dcm vorgeschriebenen Vadinm versehen, oder!

aber nach der vorgeschriebenen Frist einlangt
werden unberlicksichtiqet belassen.

Zum Schllisse wird noch beigefügt, daß ^
jenige^iizitant den Vorzug erhält, der für a^
obberührten Gegenstände zusammen deî  höch!̂
?l'nbot gestellt haben wird. .̂

Der Lizitationöat't, so wie der Vertrag »
für deil Erstehcr gleich nach erfolgtcr Fertig"^
bindend, für die Gemeinde aber erst uaH/,
solgtcr Ratifikaiion durch dcn Gemeinderal/'
welche binnen 3 Tagen zu erfolgen hat. .̂ .

Dir bezüglichen Vrrstcigeruügs -Bediüg"'»
können in der hierortigen ?lmtäkanzlei in ^
gewöhnlichen Amtsstllnden ciilgesehen w''^^'"..,

Gegeben aus der öffentlichen Gemeindcraly
Sitzung der k. Frcistadt Warasd'" "
'^i/August t!^U<.

O f f e r t s - Fo rm u la re .

Ich Endcögefettigter erkläre hiemit in ^
mäßhcit der uon mir eingesehenen, i'i» ^.

. . . . Zeitungsblattc durch die k. ss^'
stadt Warasdin unterm ^ : i . August d. I . , Z- '''!,^
ausgeschriebenen Lizilations - Kundmachung !',
die Einhebttng des Zuschlages auf 3i)ci:<, ^..!
Vranntweiu, Schlag- und Etech^ieh, dan" ^
Einhedung der Platz- uno Pstasternn^ilh^cd^,
für die Zelt vom l . November l t t l i l bi5 ^

! Oktober ltt62, und zwar:
!Für Wcin si. . . > ' '
z für Bier si, . . > ' '
> für Branntwein ss. . . > '
für Schlag - und Stechvich . si . . ' '
für Platz. und Pstastermauth si, . - - ' '
für Sämmtliches zusammen . si - - ' . < / /
ö. W, zu entrichten, und schließe zuglcicl) da ' "̂.
Radium, u z. für Wein mit N):w si , f " ^ ^
mit <li» si,, für Bramttwein »lit 5 sl., für 6 ^ „ o
und Gtechvlel) mit ^00 fl., sür die Platz ',.^ö
Psiasttrmauth mit 325 fl, für S a w " " ',„
aber mit I7!5, fi. ö. W, im Baren, "d"
Staatspapicrcn bei.

« ' ^ E d i k t . . ^ zü
3>on dem k. k. städt. dcllg. Aczillsgc . ^ , .

^ciistatl l wird im N.'chliangc zu 5i>" ^'^.,^,ii!l
l'ckcn Ediklc voiil ,:>. M.u l. I . . - j . l'»'2"' "
llind glmaclt l et̂

Nachdem bri dss in dcr ^ r l l iN io»^ " ' ^.^,.
M a t h i ^ Winter g^cn Ka:I H<ill!ch:l>'ch ^ " „ i^
s l ^ l l . Bcsilznachfol^l dcS Ioscf V ^ i ; . ""s ^.^ns
A>,g„st d. I . angtoldnttcn ,. ^ « i l b i l l l n n ' , ^ ' ' ^ ^
tcl H!!!'sc^litat in Seilendo.f leil, ^"^ '^ Fl<p'
eö bei Nr auf dc-i 2.>. Scplembcr und 2. ' ,̂1
der d. ) . anacoldiulfn ^. upd ». ssc'l^ '
dem voli.ul, Ai'hange sein ^ ld le ideü l)>' l '

^cust.itt! an, 27. A l ' ^s t >««'.


